
 Der Senat beruft die ordentlichen Professoren , die Honorarprofessoren und die sonstehrenhalberzurAbhaltungvonVorlesungenBerechtigtensowiedieaußerordentlichenProfessoren,DieHochschulbehördeerteiltdieLehraufträgeandiebeauftragtenDozentenundernenntdieLektoren.

 Die Fakultäten haben das Recht und die Pflicht , der Hochschnlbehörde geeignete PersonenzurBesetzungihrerLehrstühleundderDirektorenstellenfürdieinihrenBereich.falleirdenWissenschaftlichenAnstaltenvorzuschlagen.DieVorschlägesindvonder^BehördezubegutachtenunddanndemSenatevorzulegen.WilldieBehördeihrerseitsweitereVorschlägemachen,sohatsiedazuvorherdieFakultätzuhören.IstmiteinemLehrstuhleinAmtverbunden,daszumGeschäftsbereicheineranderenBehördegehört,sohabendiebeidenBehörden"sichinsBenehmenzusetzenuudihreVorschlägegemeinschaftlichandenSenatzurichten.DieFakultätenhabenderHochschulbehördeauchfürdieErteilungvonLehranfträgenunddieAnstellungvonLektorenVorschlägezu'machen.''

 Gelehrte , die die Hainburgische Wissenschaftliche Stiftung nach Übereinkunft mit derzuständigenFakultätberuft,treten,weil»derSenatsieaufAntragderStiftungundderHochschnlbehördezuordentlichenoderaußerordentliche»Professorenernannthat,alssolcheindenLehrkörperderUniversitäteinundsinddanninjederBeziehung,abgesehenvonGehalt,Ruhe-gehaltundWitwen-undWaisenversorgung,denvomStaatebesoldetenProfessorengleichgestellt.

§ 11

 Die planmäßige» ordentlichen und außerordentlichen Professoren sind Beamte im SinnedesDisziplinar-uudPensionsgesetzesfürdieuichtrichterlichenBeamten.IhreEmeritierungerfolgtmitvollemGehalt.MitVollendungdes70.Lebensjahreswerdensieemeritiert;esverbleibtihnendasRecht,VorlesungenundÜbungenabzuhaltenundandenSitzungenderFakultätenmitberatenderStimmeteilzunehmen.

§ 12

 Nach Maßgabe der Habilitationsordnungen können von den einzelnen Fakultäten Privat -dozentenzugelassenwerden,deneningeeignetenFällenaufVorschlagodernachAnhörungderFakultätvomUniversitätssenateeineVergütunggewährtwerdenkann.GegendieEntscheidungderFakultätenunddesUniversitätssenatskannbeiderHochschulbehördeEinsprucherhöbe»werden.

 Der Senat kann wissenschaftlich hervorragend bewährten Privatdozenten nach einer zehn -jährigenLehrtätigkeitandeutschenHochschulenanfAntragderzuständigenFakultätfürdieDauerihrerZugehörigkeitzurHamburgischeuUniversitätdieAmtsbezeichnungProfessorbeilegen.
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 Jede Fakultät führt die Disziplinaraufsicht über die ihr angehörigen'Privatdozenten .Aufdas'DisziplinarverfahrengegenPrivatdozentenfindendieVorschriftenfürdienichtrichter-liehenBeamtenAnwendungmitderMaßgabe,daßdieVerhängimgvonGeldstrafenunzulässigistunddaßandieStellederDienstentlassungdieEntziehungderEigenschaftalsPrivatdozenttritt.
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Jede Fakultät gliedert sich in eine engere und eine weitere Fakultät .

 Die engere Fakultät ist eine akademische Behörde . Zu ihr gehören :l.dieordentlichenProfessoren;-


